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BEZUG	� TOP 12 der Sitzung LSt IV/2014 

GZ IV C 5 - S 2334/07/0009 

DOK 2015/0316822 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)
�

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur steuerlichen 

Behandlung von Arbeitgeberdarlehen Folgendes: 

1. Anwendungsbereich 

1 	 Ein Arbeitgeberdarlehen liegt vor, wenn durch den Arbeitgeber oder aufgrund des 

Dienstverhältnisses durch einen Dritten an den Arbeitnehmer Geld überlassen wird und diese 

Geldüberlassung auf einem Darlehensvertrag beruht. Erhält der Arbeitnehmer durch solch ein 

Arbeitgeberdarlehen Zinsvorteile, sind sie zu versteuern. Der zur Anwendung des 

Lohnsteuerabzugsverfahrens verpflichtete Arbeitgeber hat die Lohnsteuer nach Maßgabe von 

§ 38 Absatz 1 i. V. m. Absatz 4 Satz 3 EStG einzubehalten und abzuführen, sofern er sie nicht 

nach § 40 Absatz 1 EStG pauschal erhebt oder die Einkommensteuer nicht nach § 37b EStG 

pauschal erhoben wird. 

2 	 Gehaltsvorschüsse im öffentlichen Dienst, die nach den Vorschussrichtlinien des Bundes oder 

der entsprechenden Richtlinien der Länder gewährt werden, sind Arbeitgeberdarlehen. Keine 

Arbeitgeberdarlehen sind dagegen insbesondere Reisekostenvorschüsse, vorschüssig gezahlter 

Auslagenersatz, Lohnabschläge und Lohnvorschüsse, wenn es sich hierbei um eine 

abweichende Vereinbarung über die Bedingungen der Zahlung des Arbeitslohns handelt. 

www.bundesfinanzministerium.de 

http:www.bundesfinanzministerium.de


 

 

  

    
 

           

            

               

          

                 

        

         

           

               

 

           

               

     

 

 

           

            

           

       

 

        
 

   

 

            

                

            

                   

            

   

 

             

         

         

          

         

                 

Seite 2 

2. Ermittlung des Zinsvorteils 

3	 Bei Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehens ist der geldwerte 

Vorteil (Zinsvorteil) zu ermitteln, der vom Arbeitnehmer als Arbeitslohn zu versteuern ist. 

Für die Ermittlung des Zinsvorteils ist zwischen einer Bewertung nach § 8 Absatz 2 EStG 

(z. B. der Arbeitnehmer eines Einzelhändlers erhält ein zinsverbilligtes Arbeitgeberdarlehen) 

und einer Bewertung nach § 8 Absatz 3 Satz 1 EStG (z. B. der Bankangestellte erhält von 

seinem Arbeitgeber ein zinsverbilligtes Arbeitgeberdarlehen mit Ansatz des Rabatt-

Freibetrags) zu unterscheiden. Der Arbeitnehmer erlangt keinen steuerpflichtigen Zinsvorteil, 

wenn der Arbeitgeber ihm ein Darlehen zu einem marktüblichen Zinssatz (Maßstabszinssatz) 

gewährt (BFH-Urteil vom 4. Mai 2006 - VI R 28/05 -, BStBl II Seite 781). 

4	 Zinsvorteile, die der Arbeitnehmer durch Arbeitgeberdarlehen erhält, sind Sachbezüge. Sie 

sind als solche zu versteuern, wenn die Summe der noch nicht getilgten Darlehen am Ende 

des Lohnzahlungszeitraums 2.600 € übersteigt. 

Beispiel: 

Ein Arbeitgeber gewährt seinem Arbeitnehmer ein zinsloses Darlehen in Form eines 

Gehaltsvorschusses in Höhe von 2.000 €. Die daraus resultierenden Zinsvorteile sind nicht 

als Arbeitslohn zu versteuern, da der Darlehensbetrag am Ende des Lohnzahlungszeitraums 

die Freigrenze von 2.600 € nicht übersteigt. 

2.1 Bewertung nach § 8 Absatz 2 EStG 

2.1.1 Allgemeine Grundsätze 

5	 Sachbezüge sind mit den um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am 

Abgabeort anzusetzen (§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG). Von einem üblichen Endpreis ist bei einem 

Darlehen auszugehen, wenn sein Zinssatz mit dem Maßstabszinssatz (Rdnr. 3 Satz 3) 

vergleichbar ist; der pauschale Abschlag i. H. v. 4 % nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3 LStR ist 

vorzunehmen. Solch ein üblicher Endpreis kann sich aus dem Angebot eines Kreditinstituts 

am Abgabeort ergeben. 

Als üblicher Endpreis gilt auch der günstigste Preis für ein vergleichbares Darlehen mit 

nachgewiesener günstigster Marktkondition, zu der das Darlehen unter Einbeziehung 

allgemein zugänglicher Internetangebote (z. B. Internetangebote von Direktbanken) an 

Endverbraucher angeboten wird, ohne dass individuelle Preisverhandlungen im Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses berücksichtigt werden. Bei dieser Ermittlung kommt der pauschale 

Abschlag i. H. v. 4 % nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3 LStR nicht zur Anwendung. 



 

 

  

 

             

             

           

                

     

           

                

              

            

         

              

             

   

 

              

            

         

 

     

 

                

         

            

               

              

          

      

           

         

         

 

 

           

             

             

         

            

            

Seite 3 

6 Hat der Arbeitgeber den Zinsvorteil nach dem üblichen Endpreis am Abgabeort bewertet 

(Rdnr. 5 Satz 2), kann der Arbeitnehmer dennoch die Zinsvorteile im Rahmen seiner 

Einkommensteuerveranlagung mit dem niedrigeren günstigsten Preis am Markt i. S. d. 

Rdnr. 5 Satz 4 bewerten und dem Finanzamt nachweisen (z. B. durch Ausdruck des in einem 

Internet-Vergleichsportal ausgewiesenen individualisierten günstigeren inländischen 

Kreditangebots zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses). Ein solcher Nachweis ist auch dann 

zulässig, wenn der Arbeitgeber bereits den aus seiner Sicht günstigsten Preis am Markt i. S. d. 

Rdnr. 5 Satz 4 angesetzt hat und der Arbeitnehmer einen noch niedrigeren günstigsten Preis 

am Markt berücksichtigt haben möchte. Das günstigere inländische Angebot muss in einem 

zeitlichen Zusammenhang mit der Gewährung des Arbeitgeberdarlehens stehen. Aus 

Vereinfachungsgründen ist es nicht zu beanstanden, wenn dieses Angebot bis zu 10 Tage vor 

der Kreditanfrage beim Arbeitgeber und bis zu 10 Tage nach dem Vertragsabschluss des 

Arbeitgeberdarlehens eingeholt wird. 

7 Der Arbeitgeber hat die Unterlagen für den ermittelten und der Lohnversteuerung zu Grunde 

gelegten Endpreis sowie die Berechnung der Zinsvorteile zu dokumentieren, als Belege zum 

Lohnkonto aufzubewahren und dem Arbeitnehmer auf Verlangen formlos mitzuteilen. 

2.1.2 Ermittlung des Zinsvorteils 

8 Bei nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG zu bewertenden Zinsvorteilen im Zusammenhang mit 

Arbeitgeberdarlehen bemisst sich der geldwerte Vorteil nach dem Unterschiedsbetrag 

zwischen dem Maßstabszinssatz für vergleichbare Darlehen am Abgabeort (Rdnr. 5 Satz 2) 

oder dem günstigsten Preis für ein vergleichbares Darlehen am Markt (Rdnr. 5 Satz 4) und 

dem Zinssatz, der im konkreten Einzelfall vereinbart ist. Vergleichbar in diesem Sinne ist ein 

Darlehen, das dem Arbeitgeberdarlehen insbesondere hinsichtlich der Kreditart (z. B. 

Wohnungsbaukredit, Konsumentenkredit/Ratenkredit, Überziehungskredit), der Laufzeit des 

Darlehens, der Dauer der Zinsfestlegung, der zu beachtenden Beleihungsgrenze und des 

Zeitpunktes der Tilgungsverrechnung im Wesentlichen entspricht. Die Einordung des 

jeweiligen Darlehens (Kreditart) richtet sich allein nach dem tatsächlichen 

Verwendungszweck. 

9 Bei Arbeitgeberdarlehen mit Zinsfestlegung ist grundsätzlich für die gesamte Vertragslaufzeit 

der Maßstabszinssatz für vergleichbare Darlehen am Abgabeort (Rdnr. 5 Satz 2) oder der 

günstigste Preis für ein vergleichbares Darlehen am Markt (Rdnr. 5 Satz 4) bei 

Vertragsabschluss maßgeblich. Werden nach Ablauf der Zinsfestlegung die Zinskonditionen 

desselben Darlehens neu vereinbart (Prolongation), ist der Zinsvorteil neu zu ermitteln. Dabei 

ist der neu vereinbarte Zinssatz mit dem Maßstabszinssatz für vergleichbare Darlehen am 



 

 

               

            

           

           

            

               

 

 

                 

           

       

 

               

          

               

               

          

 

            

              

         

      

      

              

            

            

             

            

     

 

  

 

             

            

            

         

                                                 
   

Seite 4	� Abgabeort (Rdnr. 5 Satz 2) oder dem günstigsten Preis für ein vergleichbares Darlehen am 

Markt (Rdnr. 5 Satz 4) im Zeitpunkt der Prolongationsvereinbarung zu vergleichen. Bei 

Arbeitgeberdarlehen mit variablem Zinssatz ist für die Ermittlung des Zinsvorteils im 

Zeitpunkt der vertraglichen Zinssatzanpassung der neu vereinbarte Zinssatz mit dem jeweils 

aktuellen Maßstabszinssatz für vergleichbare Darlehen am Abgabeort (Rdnr. 5 Satz 2) oder 

dem jeweils günstigsten Preis für ein vergleichbares Darlehen am Markt (Rdnr. 5 Satz 4) zu 

vergleichen. 

10	 Bei der Prüfung, ob die für Sachbezüge anzuwendende 44 € -Freigrenze (§ 8 Absatz 2 Satz 11 

EStG) überschritten wird, sind Zinsvorteile aus der Überlassung eines zinslosen oder 

zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehens vorbehaltlich der Rdnr. 4 einzubeziehen. 

11	 Ein nach Beachtung der Rdnr. 4 und der Rdnr. 10 ermittelter steuerpflichtiger Zinsvorteil aus 

der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehens i. S. d. 

§ 8 Absatz 2 EStG kann nach § 37b EStG pauschal besteuert werden (vgl. hierzu BMF-

Schreiben vom 19. Mai 2015, BStBl I Seite …1). Der Arbeitgeber kann die Entscheidung, § 

37b Absatz 2 EStG innerhalb eines Kalenderjahres anzuwenden, nicht zurücknehmen. 

12	 Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn bei einer Bewertung nach 

Rdnr. 5 Satz 2 für die Feststellung des Maßstabszinssatzes die bei Vertragsabschluss von der 

Deutschen Bundesbank zuletzt veröffentlichten Effektivzinssätze - also die gewichteten 

Durchschnittszinssätze - herangezogen werden, die unter 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Statistiken/Geld_Und_Kapitalmaerkte/ 

Zinssaetze_Renditen/S11BATGV.pdf?__blob=publicationFile veröffentlicht sind. Von dem 

sich danach ergebenden Effektivzinssatz kann nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3 LStR ein 

pauschaler Abschlag von 4 % vorgenommen werden. Aus der Differenz zwischen diesem 

Maßstabszinssatz und dem Zinssatz, der im konkreten Einzelfall vereinbart ist, sind die 

Zinsverbilligung und der Zinsvorteil zu ermitteln, wobei die Zahlungsweise der Zinsen (z. B. 

monatlich, jährlich) unmaßgeblich ist. Zwischen den einzelnen Arten von Krediten (z. B. 

Wohnungsbaukredit, Konsumentenkredit/Ratenkredit) ist zu unterscheiden. 

13	 Beispiel: 

Ein Arbeitnehmer erhält im März 2015 ein Arbeitgeberdarlehen von 30.000 € zu einem 

Effektivzinssatz von 2 % jährlich (Laufzeit 4 Jahre mit monatlicher Tilgungsverrechnung und 

monatlicher Fälligkeit der Zinsen). Der bei Vertragsabschluss im März 2015 von der 

Deutschen Bundesbank für Konsumentenkredite mit anfänglicher Zinsbindung von über 

1 Fundstelle/Seitenzahl ergänzen 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Statistiken/Geld_Und_Kapitalmaerkte


 

 

           

     

 

               

              

                  

                

           

    

 

      

 

          

       

  

 

        
 

   

 

            

                

           

         

             

 

 

                 

           

          

           

           

           

           

              

                 

       

                 

Seite 5	� einem Jahr bis zu fünf Jahren veröffentlichte Effektivzinssatz (Erhebungszeitraum Januar 

2015) beträgt 4,71 %. 

Nach Abzug des pauschalen Abschlags von 4 % ergibt sich ein Maßstabszinssatz von 4,52 % 

(Ansatz von zwei Dezimalstellen – ohne Rundung). Die Zinsverbilligung beträgt somit 2,52 % 

(4,52 % abzüglich 2 %). Danach ergibt sich im März 2015 ein Zinsvorteil von 63 € (2,52 % 

von 30.000 € x 1/12). Dieser Vorteil ist – da die 44 €-Freigrenze überschritten ist – 

lohnsteuerpflichtig. Der Zinsvorteil ist jeweils bei Tilgung des Arbeitgeberdarlehens für die 

Restschuld neu zu ermitteln. 

2.1.3 Einzelanfragen zur Ermittlung des Maßstabszinssatzes 

14	 Einzelanfragen zur Ermittlung des Maßstabszinssatzes für vergleichbare Darlehen am 

Abgabeort sind bei der Deutschen Bundesbank unter 

https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Kontakt/kontakt_node.html?contact_id=1 

6148 möglich. 

2.2 Bewertung nach § 8 Absatz 3 EStG 

2.2.1 Allgemeine Grundsätze 

15	 Der Zinsvorteil aus der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Darlehens kann 

nach § 8 Absatz 3 EStG ermittelt werden, wenn der Arbeitgeber Darlehen gleicher Art und ­

mit Ausnahme des Zinssatzes - zu gleichen Konditionen (insbesondere Laufzeit des 

Darlehens, Dauer der Zinsfestlegung, Zeitpunkt der Tilgungsverrechnung) überwiegend an 

betriebsfremde Dritte vergibt und der Zinsvorteil nicht nach § 40 EStG pauschal besteuert 

wird. 

16	 Endpreis i. S. d. § 8 Absatz 3 EStG für die von einem Kreditinstitut gegenüber seinen 

Mitarbeitern erbrachten Dienstleistungen ist grundsätzlich der Preis, der für diese Leistungen 

im Preisaushang des Kreditinstituts oder der kontoführenden Zweigstelle angegeben ist. 

Dieser Preisaushang ist für die steuerliche Bewertung auch der Dienstleistungen maßgebend, 

die vom Umfang her den Rahmen des standardisierten Privatkundengeschäfts übersteigen, es 

sei denn, dass für derartige Dienstleistungen in den Geschäftsräumen offen zugängliche 

besondere Preisverzeichnisse ausgelegt werden. Es ist zur Ermittlung des Zinsvorteils nach 

§ 8 Absatz 3 EStG zulässig, von dem im Preisaushang dargestellten Preis abzuweichen. Rdnr. 

7 und 8 des BMF-Schreibens vom 16. Mai 2013 (BStBl I Seite 729), wonach am Ende von 

Verkaufsverhandlungen durchschnittlich gewährte Preisnachlässe zu berücksichtigen sind, 

gilt auch für die Ermittlung des Zinsvorteils nach § 8 Absatz 3 EStG für die von einem 

https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Kontakt/kontakt_node.html?contact_id=1


 

 

          

             

 

    

 

                 

            

        

        

         

          

         

            

        

            

          

  

 

              

            

         

 

             

                   

                

         

       

            

                  

               

                 

                

 

                  

       

  

 

             

                 

Seite 6 Kreditinstitut gegenüber seinen Mitarbeitern erbrachten Dienstleistungen. Der Abschlag von 

4 % nach § 8 Absatz 3 Satz 1 EStG ist stets vorzunehmen. 

2.2.2 Ermittlung des Zinsvorteils 

17 Wird der Zinsvorteil nach § 8 Absatz 3 EStG bewertet, bemisst sich der Zinsvorteil nach dem 

Unterschiedsbetrag zwischen dem nach Rdnr. 16 ermittelten und um 4 % geminderten 

Effektivzinssatz, den der Arbeitgeber fremden Letztverbrauchern im allgemeinen 

Geschäftsverkehr für Darlehen vergleichbarer Kreditart (z. B. Wohnungsbaukredit, 

Konsumentenkredit) anbietet (Maßstabszinssatz), und dem Zinssatz, der im konkreten 

Einzelfall vereinbart ist. Bei Arbeitgeberdarlehen mit Zinsfestlegung ist grundsätzlich der 

Maßstabszinssatz bei Vertragsabschluss für die gesamte Vertragslaufzeit maßgeblich. Im 

Falle der Prolongation ist der neu vereinbarte Zinssatz mit dem Maßstabszinssatz im 

Zeitpunkt der Prolongationsvereinbarung zu vergleichen. Bei Arbeitgeberdarlehen mit 

variablem Zinssatz ist für die Ermittlung des Zinsvorteils im Zeitpunkt der vertraglichen 

Zinssatzanpassung der neu vereinbarte Zinssatz mit dem jeweils aktuellen Maßstabszinssatz 

zu vergleichen. 

18 Der Arbeitgeber hat die Unterlagen für den ermittelten und der Lohnversteuerung zu Grunde 

gelegten Endpreis sowie die Berechnung des Zinsvorteils zu dokumentieren, als Belege zum 

Lohnkonto aufzubewahren und dem Arbeitnehmer auf Verlangen formlos mitzuteilen. 

19 Wird der Zinsvorteil aus der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Darlehens nach 

§ 40 Absatz 1 EStG pauschal versteuert, so ist der Zinsvorteil nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG 

zu bewerten (vgl. Tz. 2.1, Rdnr. 5 bis 13). Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber Darlehen 

überwiegend betriebsfremden Dritten überlässt. Sind die Voraussetzungen für die 

Lohnsteuerpauschalierung erfüllt, insbesondere weil ein Pauschalierungsantrag gestellt 

worden ist, kann diese Bewertungsmethode auch dann gewählt werden, wenn keine pauschale 

Lohnsteuer anfällt. In den Fällen des § 8 Absatz 3 EStG ist es auch dann nicht zulässig, die 

Steuer nach § 37b Absatz 2 EStG zu pauschalieren, wenn der Arbeitgeber nach R 8.2 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 LStR die Bewertung des geldwerten Vorteils nach § 8 Absatz 2 

EStG wählt und der Zinsvorteil nicht nach § 40 Absatz 1 EStG pauschal versteuert worden ist. 

20 Zinsvorteile sind als sonstige Bezüge i. S. d. § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG 

anzusehen, wenn der maßgebende Zinszahlungszeitraum den jeweiligen Lohnzahlungs­

zeitraum überschreitet. 

21 Wird der Zinsvorteil nur zum Teil pauschal versteuert, weil die Pauschalierungsgrenze des 

§ 40 Absatz 1 Satz 3 EStG überschritten ist, so ist bei der Bewertung des individuell zu 



 

 

              

             

 

   

 

           

              

         

          

           

                   

 

 

                

                 

            

                   

     

 

               

          

         

             

                   

           

             

            

 

                 

            

 

           

              

           

              

        

           

    

 

Seite 7	� versteuernden Zinsvorteils der Teilbetrag des Darlehens außer Ansatz zu lassen, für den die 

Zinsvorteile unter Anwendung der Tz. 2.1. (Rdnr. 5 bis 13) pauschal versteuert werden. 

22	 Beispiel: 

Ein Kreditinstitut überlässt seinem Arbeitnehmer am 1. Januar 2015 ein Arbeitgeberdarlehen 

von 150.000 € zum Effektivzinssatz von 2 % jährlich (Laufzeit 4 Jahre mit jährlicher 

Tilgungsverrechnung und vierteljährlicher Fälligkeit der Zinsen). Darlehen gleicher Art 

bietet das Kreditinstitut fremden Kunden im allgemeinen Geschäftsverkehr zu einem 

Effektivzinssatz von 4,5 % an. Der nachgewiesene günstigste Zinssatz für vergleichbare 

Darlehen am Markt (i. S. d. Rdnr. 5 Satz 4) wurde im Internet bei einer Direktbank mit 4 % 

ermittelt. 

Das Kreditinstitut beantragt die Besteuerung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Der 

Zinsvorteil ist insoweit nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG zu ermitteln. Die nach Tz. 2.1.2 

ermittelte Zinsverbilligung beträgt 2 % (marktüblicher Zinssatz 4 %, abzüglich Zinslast des 

Arbeitnehmers von 2 %). Der pauschale Abschlag i. H. v. 4 % nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3 

LStR kommt nicht in Betracht. 

Der Zinsvorteil im Kalenderjahr 2015 beträgt 3.000 € (2 % von 150.000 €). Mangels anderer 

pauschal besteuerter Leistungen kann der Zinsvorteil des Arbeitnehmers bis zum 

Höchstbetrag von 1.000 € pauschal besteuert werden (Pauschalierungsgrenze). Ein 

Zinsvorteil von 1.000 € ergibt sich unter Berücksichtigung der nach Tz. 2.1.2 ermittelten 

Zinsverbilligung von 2 % für ein Darlehen von 50.000 € (2 % von 50.000 € = 1.000 €). Mithin 

wird durch die Pauschalbesteuerung nur der Zinsvorteil aus einem Darlehensteilbetrag von 

50.000 € abgedeckt. Der Zinsvorteil aus dem restlichen Darlehensteilbetrag von 100.000 € ist 

individuell zu versteuern. Der zu versteuernde Betrag ist wie folgt zu ermitteln: 

Nach Abzug eines Abschlags von 4 % (§ 8 Absatz 3 Satz 1 EStG) vom Angebotspreis des 

Arbeitgebers von 4,5 % ergibt sich ein Maßstabszinssatz von 4,32 %. 

100.000 € Darlehen x Maßstabszinssatz 4,32 %	 4.320 €
 

./. Zinslast des Arbeitnehmers 100.000 € x 2 % 2.000 €
 

Zinsvorteil 2.320 €
 

./. Rabattfreibetrag (§ 8 Absatz 3 Satz 2 EStG) 1.080 €
 

zu versteuernder Zinsvorteil (Jahresbetrag) 1.240 €
 

vierteljährlich als sonstiger Bezug der Lohnsteuer
 

zu unterwerfen	 310 € 



 

 

              

 

 

             
 

 

            

                   

   

 

          

                   

        

            

 

 

           

                    

                  

                

              

                  

 

 

    
 

            

          

              

            

             

         

            

         

   

 

  

Seite 8 Der Zinsvorteil ist jeweils bei Tilgung des Arbeitgeberdarlehens für die Restschuld neu zu 

ermitteln. 

2.3 Wahlrechte zwischen den Bewertungsmethoden nach § 8 Absatz 2 und Absatz 3 
EStG 

23 Hinsichtlich der Wahlmöglichkeit des Arbeitnehmers für die Ermittlung des Zinsvorteils nach 

§ 8 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 EStG gilt das BMF-Schreiben vom 16. Mai 2013 (BStBl I 

Seite 729) entsprechend. 

24 Der Arbeitnehmer kann den Zinsvorteil im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung 

nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG (vgl. Rdnr. 5 - 13) bewerten. In diesen Fällen hat der 

Arbeitnehmer den Endpreis nachzuweisen, den der Arbeitgeber im 

Lohnsteuerabzugsverfahren zu Grunde gelegt hat (z. B. durch eine formlose Mitteilung des 

Arbeitgebers). 

25 Dem Arbeitgeber bleibt es unbenommen, im Lohnsteuerabzugsverfahren den Zinsvorteil nach 

§ 8 Absatz 3 Satz 1 EStG (vgl. Rdnr. 15 - 18) zu bewerten. Er ist dann nicht verpflichtet, den 

Zinsvorteil nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG (vgl. Rdnr. 5 - 13) zu bewerten. Ermittelt der 

Arbeitgeber den Vorteil nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG, kann er einen um übliche 

Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am Abgabeort i. S. d. Rdnr. 5 Satz 2 ansetzen. 

Er ist dann nicht verpflichtet, den günstigsten Preis am Markt i. S. d. Rdnr. 5 Satz 4 zu 

ermitteln. 

3. Zufluss von Arbeitslohn 

26 Als Zuflusszeitpunkt ist der Fälligkeitstermin der Zinsen als Nutzungsentgelt für die 

Überlassung eines zinsverbilligten Darlehens anzusehen (vgl. Beispiel unter Tz. 2.2.2, 

Rdnr. 22). Bei der Überlassung eines zinslosen Darlehens ist der Zufluss in dem Zeitpunkt 

anzunehmen, in dem das Entgelt üblicherweise fällig wäre. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass das Entgelt üblicherweise zusammen mit der Tilgungsrate fällig wäre. Wird ein 

Arbeitgeberdarlehen ohne Tilgungsleistung (endfälliges Darlehen) gewährt, kann für die 

Entscheidung, ob der Zinsvorteil am Ende der Laufzeit oder monatlich, vierteljährlich oder 

jährlich zufließt, grundsätzlich dem der Vereinbarung zugrundeliegenden Willen der 

Beteiligten gefolgt werden. 



 

 

     
 

       
 

            

          

          

      

 

       
 

            

         

           

             

 

  
 

            

           

           

            

           

        

          

          

      

 
    

 
           

           

  

          

            

       

       

        

 

  

Seite 9 4. Versteuerung in Sonderfällen 

4.1 Versteuerung bei fehlender Zahlung von Arbeitslohn 

27	 Erhält der Arbeitnehmer keinen anderen laufenden Arbeitslohn (z. B. bei Beurlaubung, 

Elternzeit), ist der im Kalenderjahr erhaltene Zinsvorteil bei Wiederaufnahme der 

Arbeitslohnzahlung zu versteuern oder andernfalls spätestens nach Ablauf des Kalenderjahres 

nach § 41c EStG zu behandeln. 

4.2 Versteuerung bei Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis 

28	 Scheidet der Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis aus und besteht das vergünstigte 

Arbeitgeberdarlehen weiter, so hat der Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt 

anzuzeigen, wenn er aufgrund des beendeten Dienstverhältnisses die Lohnsteuer für die 

Zinsvorteile nicht einbehalten kann (§ 41c Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStG). 

5. Sicherheitenbestellung 

29	 Setzt der Zinssatz des vergleichbaren Darlehens eine Sicherheitenbestellung (z. B. eine 

Grundschuldbestellung) voraus, ist der Verzicht des Arbeitgebers auf eine solche Bestellung 

ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil. In die Bewertung des geldwerten Vorteils einbezogen 

werden insbesondere die üblichen Kosten und Gebühren des Grundbuchamts und des Notars 

für eine dingliche Sicherung des Arbeitgeberdarlehens. Diese Beträge können regelmäßig mit 

den im Internet bereitgestellten Notar-/Grundbuchkostenrechnern ermittelt werden. Ein 

Abschlag ist nicht vorzunehmen. Als Zuflusszeitpunkt ist das Auszahlungsdatum des 

Arbeitgeberdarlehens anzusetzen. Ein geldwerter Vorteil für die ersparte Löschung einer 

Sicherheitenbestellung ist aus Vereinfachungsgründen nicht anzusetzen. 

6. Aufzeichnungserleichterungen für Kreditinstitute 

30	 Das Betriebsstättenfinanzamt kann auf Antrag eines Kreditinstituts Ausnahmen von der 

Aufzeichnung der geldwerten Vorteile zulassen, die sich aus der unentgeltlichen oder 

verbilligten 

•	 Kontenführung, Nutzung von Geldautomaten sowie der Ausgabe von Kreditkarten, 

•	 Depotführung bis zu einem Depotnennwert von 60.000 € (maßgebend ist der 

Depotnennwert, nach dem die Depotgebühren berechnet werden), 

•	 Überlassung von Schließfächern und Banksafes und 

• Beschaffung und Rücknahme von Devisen durch Barumtausch
 

ergeben.
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31	 Voraussetzung hierfür ist, dass 

a)	 der durchschnittliche Betrag des Vorteils aus den von der Aufzeichnung befreiten 

Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Preisabschlags nach § 8 Absatz 3 EStG 

von 4 % je Arbeitnehmer ermittelt wird (Durchschnittsbetrag). 

Der Durchschnittsbetrag ist jeweils im letzten Lohnzahlungszeitraum eines 

Kalenderjahres aus der summarischen Erfassung sämtlicher aufzeichnungsbefreiter 

Vorteile der vorangegangenen 12 Monate für die Arbeitnehmer eines Kreditinstituts 

(einschließlich sämtlicher inländischer Zweigstellen) zu ermitteln. Dabei sind auch die 

Vorteile einzubeziehen, die der Arbeitgeber Personen einräumt, die mit den 

Arbeitnehmern verbunden sind. Falls erforderlich, können für alleinstehende und 

verheiratete Arbeitnehmer unterschiedliche Durchschnittsbeträge festgesetzt werden. 

Hat ein Kreditinstitut mehrere lohnsteuerliche Betriebsstätten, so ist der 

Aufzeichnungsverzicht und ggf. die Festsetzung des Durchschnittsbetrags mit den 

anderen Betriebsstättenfinanzämtern abzustimmen. 

b)	 der Arbeitgeber im letzten Lohnzahlungszeitraum des Kalenderjahres den Betrag 

pauschal nach § 40 Absatz 1 EStG versteuert, um den die Summe der Vorteile aus den 

nicht aufzeichnungsbefreiten Dienstleistungen und dem Durchschnittsbetrag bei den 

einzelnen Arbeitnehmern den Rabattfreibetrag von 1.080 € übersteigt. Dabei ist der 

übersteigende Betrag wenigstens bis zur Höhe des Durchschnittsbetrags pauschal zu 

versteuern. Soweit die Vorteile pauschal versteuert werden, sind sie nach § 8 Absatz 2 

EStG zu bewerten. 

7. Anrufungsauskunft 

32	 Für Sachverhalte zur steuerlichen Behandlung von Arbeitgeberdarlehen kann eine
 

Anrufungsauskunft i. S. d. § 42e EStG eingeholt werden.
 

8. Zeitliche Anwendung 

33	 Dieses Schreiben ersetzt die BMF-Schreiben vom 15. April 1993, BStBl I Seite 339 sowie
 

vom 1. Oktober 2008, BStBl I Seite 892, und ist in allen offenen Fällen anzuwenden.
 



 

 

  

 

 

 
           

 

Seite 11	� Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 




